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Nr . 135 . Bad Homburg v. d. H ., Freitag , den 1. Dezember 1916.

Verordnung
über Höchstpreise für Zwiebel. Vom 4. November 1916.
Aus Grund Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung

der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 401)
wird verordnet:

8 1
Der Preis für Zwiebel aus der Ernte 1916 darf beim Ver¬

kaufe durch den Erzeuger an den Großhändler folgende Sätze für je
50 Kilogramm nicht übersteigen:

bis 14 . November 1916 einschließlich 7,50 Mark,
vom 15 . November „ 14 . Dezember 1916 tt 8,25 n

// 15 . Dezember „ 14 . Januar 1917 tf 9,00 ft

tf 15 . Januar „ 14 . Februar 1917 tt 9,75 n

tt 15 . Februar „ 14 . März 1917 tt 10,50
n 15 . März „ 14 . April 1917 tt 11,25 tt

tt 15 . April 1917 ab . . . . . . ' // 12,00 //
Maßgebend ist der zu der vereinbarten Lieferungszett geltende

Höchstpreis . Der Preis gilt ausschließlich Sack frei nächster Verlade¬
stelle des Verkäufers jBahn oder Schiff ) und schließt die Kosten der
Verladung daselbst ein.

Werden die Säcke mitverkauft , so darf der Preis für den Sack
nicht mehr als 1 Mark und für den Sack, der mehr als 60 Kilo¬
gramm hält , nicht mehr als 1,25 Mark betragen . Für leihweise
Ueberlaffung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu 20 Pfennig
für je 50 Kilogramm berechnet werden . Werden die Säcke nicht inner¬
halb drei Wochen nach der Lieferung zurttckgegeben, so darf die Leih¬
gebühr dann um 5 Pfennig für die Woche bis zum Höchstbetrage
von 1 Mark erhöht werden . Angefangene Wochen sind voll zu berechnen.

#>2
Verkauft der Erzeuger unmittelbar an den Kleinhändler oder

Verbraucher , so darf der im § 1 festgesetzte Preis zuzüglich der Ver¬
gütung für Säcke um einen Betrag bis zu 2 Mark erhöht werden.
Der Preis gilt für Lieferung frei Haus , Lager oder Laden des Käufers.

§3
Beim Weiterverkäufe von Zwiebeln im Handel darf vorbehalt¬

lich der Vorschrift im § 4 zu den im § 1 festgesetzten Höchstpreisen
nicht mehr als insgesamt 3,50 Mark für je 50 Kilogramm zuge¬
schlagen werden . Der Preis gilt einschließlich Sack frei Lager oder
Laden des Käufers.

Gemeinden über 100 000 Einwohner können bestimmen , daß
der Zuschlag (Abs. I ) um einem Betrag bis zu einer Mark für je
50 Kilogramm erhöht werden darf.

8 4
Beim Weiterverkäufe von Zwiebeln aus der Ernte 1916 im

Kleinverkaufe dürfen die folgenden Preise für je 0,5 Kilogramm nicht
überschritten werden:

bis 14 . November 1916 einschließlich . 14 Pf .,
vom 15 . November „ 14 . Dezember 1916 tt 15 „
vom 15 . Dezember „ 14 . Januar 1917 tt  ' 16 „
vom 15 . Januar „ 14 . Februar 1917 tt 17 „
vom 15 . Februar „ 14 . März 1917 tt f 18 „
vom 15 . März „ 14 . April 1917 tt 19 „
vom 15 . April 1917 ab ft 20 „

Als Kleinverkauf gilt die Abgabe an den Verbraucher in Mengen
bis zu 5 Kilogramm einschließlich. Kommunalverbände und Gemein¬
den können den Kleinverkaufspreis für ihren Bezirk niedriger fest¬
setzen. Gemeinden über 100 000 Einwohner können zu den im
Abs. 1 festgesetzten Preisen einen Zuschlag von 1 Pfennig für je 0,5
Kilogramm zulaffen. 8 5

Die Landeszentralbehörden können mit Zustimmung deS Prä¬

sidenten des Kriegsernährungsamt für besondere Zwiebelarten , wt*
die roten Littauer Stechzwiebeln und die zweijährigen Bornaer Zwiebel"
sowie für aus den dem Ausland eingeführten Zwiebeln Ausnahme»
von den Höchstpreisen zulassen. 8 6

Das Eigentum an Zwiebeln kann durch Anordnung der zu¬
ständigen Behörde einer von dieser bezeichneten Person übertragen
werden . Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten . Das Eigen¬
tum geht über , sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht . Der von
der Anordnung Betroffene ist verpflichtet , die Vorräte bis zum Ab¬
lauf einer in der Anordnung zu bestimmenden Frist zu verwahren
und pfleglich zu behandeln.

Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung des zur Zelt
der Anordnung geltenden Höchstpreises sowie der Güte und Verwert¬
barkeit der Vorräte von der zuständigen Behörde festgesetzt. Halber
Besitzer einer Aufforderung der zuständigen Behörde zur Ueberlass-
ung der Vorräte innerhalb der gesetzten Frist nicht Folge geleistet,
so ist der Uebernahmepreis um 2 Mark für je 50 Kilogramm zu
kürzen . Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig über
Streitigkeiten , die sich aus der Anordnung ergeben , und über die Kosten
des Verfahrens.

8 7
Die Landeszentralbehörden bestimmen , wer als höhere Verwalt¬

ungsbehörde , zuständige Behörde und Kommunalverband im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist.

8 8
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu

zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Ver¬

ordnung festgesetzten Preise überschreitet-
2 . wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert,

durch den die Preise (Nr . 1) überschritten werden , oder sich
zu einem solchen Vertrag erbietet;

3 . wer der Verpflichtung , die Vorräte aufzubewahren und
pfleglich zu behandeln (§ 6), zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können die Gegenstände , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht, eingezogen werden.

8 9
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin , den 4 . November 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . H elff  e r ich.

Bad Homburg v. d. H ., den 24 . November 1916.

Sammlung der alten Garbenbänder zur Herstellung von neuem Bünde'
garu.

Unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt (Nr . 133 ) veröffent¬
lichte Bekanntmachung macheich darauf aufmerksam , daß die beschlag¬
nahmten gebrauchten Garnenden von der Bezugsvereinigung deutscher
Landwirte der Landw . Zentr . Darl . Kasse überwiesen worden sind.

Gebrauchtes Bindegarn ist daher nur noch an diese bezw. ihre
Bevollmächtigte ( Landw . Zentral -Darlehnskassen für Deutschland,
Filiale Frankfurt a/M ., Schillerstraße 25 ) zu verkaufen . Der Ver¬
kauf zur Verwendung oder Verarbeitung oder für irgend welche andere
Zwecke wie z. B . für Sackband u . f. w. ist nicht zulässig.

Die Landwirte werden außer den Höchstpreisen von M . 75 . —
per 100 Kilo für Hartsaserbindegarnenden bezw. M . 100 . — die 100
Kilo für Weichfaserbindegarnenden ab ihrer nächsten Vollbahnstotion
Anspruch auf 40 °/0 des Gewichtes der gelieferten Garnende in
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Die Ortsbehörden werden um geeigente Verbreitung dieser Be¬

kanntmachung ersucht. ^ K^ igliche Landrat.
I . V. : Setz ep fan d t.

Arucksehlerberichtiguug.
cvm s 1 der Bekanntmachung über Bezugsscheine — Bekannt¬

machung über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und
Stückwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. ^ uni 1916
iReicks-Gesetzbl. S . 463 ) — vom 31 . Oktober 1916 (Reichs-Gesetz-
bl S 1218, Nr. 258 des Reichsanzeigers) mutz eS in Zeile3 statt

Rdchs-Ätzbl . S . 463, " heiß.« „sReichs-Gesetzbl. S 468/ ' und
in Zeile 4/5 statt „ (Reichs-Gesetzbl. S . 923, " hechen „ (Re.chs-Ge-
setzbl. S . 924, " .

Die Bekanntmachung über Bezugsscheine vom 31 . 10. 1916 ist
im Kreisblatt Nr . 128 von 1916 veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
I . V. : v. Brünin g.

Bad Homburg v. d. H., den 28 . November 1916.
Die Verwaltung der Obersörsterei Känigstein ist mst Wirkung

vom 1. November d. Js . ab bis aus Weiteres dem Oberförster
Reu sch übertragen worden.
*” ’ ' Der Königliche Landrat.

I . V. : von Brüning

fcbeingflicbttgen (Sfeßenltanoee oer jur  oen zu ?»
Inen AusfertigungSstelle von Bezugsscheinen anzuzelgen.

0, Die Gemeinden oder gemein» iitzigen Fürsorgevereinigungen
müssen die Gewähr übernehmen, daß von ihnen lediglich
gebrauchsfähige Oberkleidungsstückegegen Abgabebeschemig-
ung angenommen werden. -

d, Die Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen
sind verpflichtet, der Reichsbekleidungsstelle ailf Anfordern
ihren Bestand an getragenen Rleidungs- und Wäschestücken
anzugeben und diese bis zu einem Drittel des leweiligen
Bestandes der Reichsbekleidungsstelle gegen Erstattung der
Aufwendungen käuflich zu überlasten. Über die gehabten
Aufwendungen entscheidet die Reichsbekleidungsstelle endgültig.

2. Die Möglichkeit der entgeltliche» Abgabe von Oberkleidung
wird durch eine demnächst erscheinende Bekanntmachunggeregelt >v" drn.

3. Alle Anfragen in vorstehender Angelegenheit sind an die RelchS-
bekleidunqsstelleAbteilung E sür Ersatzstoffe, Berlin W . 56, Via rf»
arasenstraße 42 , zu richten. Dort können auch Gemeinden und ge-
meinnützige Fürsorgevereinigungen, denen die Genehmigungt zur Er¬
teilung von Abgabebescheinigungen von der zuständigen Behörde ge
geben worden ist, Abgabebescheinigungenbestellen.

Berlin , den 21 . November 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr . Beutle  r,
Reichskommissar für bürgerliche Kleidung

Bekanntmachung
der Reichsbekleidungsstelle über Abgabebescheinigungen.

Vom 21. November 1916.
o »r Ausstthrung des § 3 Abs. 1 der Bekanntmachung deS

Reichskanzlers über Bezugsscheine vom 31 . Oktober 1916 (Reichs.
sä ®, «iw «"» » * 1 1 u”6 4 b >"
bekatttitmachung der Reichsbekleidungsstelle vom 31. Oktober 1916
-Reichsanzeiger Nr . 258, wird folgendes bekannt gemacht:

1 Diejenigen Behörden, die gemäß 8 1« der Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren
sür die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni ^ 16 -Retchs-Gesetz-
bl S . 463 ) als zuständige Behörden im Sinne des § 15  derselben
Bekanntmachung bestimmt worden sind, dürfen Gemeinden und ge¬
meinnützigen Fürsorgevereinigungen die Genehmigung zur Erteilung
von Abgabebescheinigungen geben, sallsdiese Gemeinden oder gemein-
nützigen̂ Fürsorgevereinigungen sich diesen Behörden gegenüber zur
Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen schriftlich verpflichten.

Di - betreffenden Behörden sind berechtigt, diese Genehmigung
. .. widerrufen. Von diesem Widerruf ist insbesondere Gebrauch zu
machen wenn die Gemeinden oder gemeinnützigen Fursorgeveremig-
„naen ihren Verpflichtungen nicht Nachkommen.

Die betreffenden Behörden haben der Reichsbekleidungsstelle Ab¬
teilung E sür Ersatzstoffe, Berlin W 56 , Markgrasenstraße 42, an-
zu eig-n, welchen Gemeinden oder gemeinnützigen Fursorgeverein.g-
ungen sie diese Genehmigung erteilt oder entzogen haben. Die den
Gemeinden oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen aufzuerlegenden

,Bedingungen sind solgende:
rr, Getragene Kleidungs- oder Wäschestücke dürfen diese Gemein¬

den oder gemeinnützigen Fürsorgevereinigungen nur unent¬
geltlich erwerben und unentgeltlich nur an die Verbraucher
und nur gegen Bezugsschein veräußern entgeltlich dagegen
nur an die demnächst von der Reichsbekleidungsstelle zu be¬
stimmenden Annahmestellen.

b)  Sämtliche anderen bezugsscheinpflichtigen Web-, Wirk- und
Strickwaren dürfen diese Gemeinden oder gemeinnützigen
Fürsorgevereinigungen sowohl entgeltlich wie auch unentgelt¬
lich nur gegen Bezugsschein an die Verbraucher veräußern,

zu r» u b) Für Behörden aus welche die Vorschrift in Ziffer 7 der
h ' Erläuterung IV der Reichsbekleidungsftelle vom 21 . August

1916 -siehe Fußnote *> Anwendung findet, gilt auch hier
die in dieser Vorschrift gewährte Erleichterung. Sie haben

*) Die Vorschrift in Ziffer 7 der Erläuterung IV lautet.
Behörden, soweit sie in Erfüllung gesetzlicher stlrmenverpfl cht.

ungen sonstiger gesetzlicher Unterstützungs- oder gesetzlicher Für orge-
°n & l °»I G -u- d b. s z - mMn - n. -rstützum«, - . «. »>

die in 8 1 der Bundesratsverordnung bezeichneten Gegenstände ab-
geben, deren Verwendung in offener Armenpflege, Fürsoi gelang e
oder dergleichen stat.finden soll, können anordnen, daß die für thren
Bezirk zuständige Ausfertigungsstelle ihnen Bezugsscheine über ihren
Bedarf ausstellt. Diese Behörden gelten insoweit selbst als Verbraucher.

Diese Behörden sind verpflichtet, jede Abgabe eines in § 1 der
Bundesratsverordnung bezeichneten Gegenstandes der sur den Ab-
nehmer zuständigen Ausfertigungsstelle von Bezugsscheinen anzuzelg .

Für die geschlossene Armenpflege gilt die in 8 2 Ziffer 2 und
ß 16 der 'Bundesratsverordnung getroffene Bestimmung

Bad Homburg v. d. H., den 27 . November 1916.

Jch^ nchme" an,̂ daß die Magistrate der Städte und die Herren
Bürgermeister der Landgemeinden die Genehmigung zur Erte .lung
von Abgabebescheinigungen sür g°t4°gene gebrauchssah.ge Kle.du g ^
stücke nachzusuchen beabsichtigen und sehe der ,m Abs. 1 vorstehender
Bekanntmachung bezeichneten Berpflichtungserklarung entgegen.Der Königliche Landrat.

I . B . : v. Brüning.

Berlin W . 9, den 21. November 1916.

Bekanntmachung der Reichsfultermittelftelle,
auderweite Berechnung der Gerstenkontingente der Brennereien snr

das Betriedsjahr 1916/17 betreffend
Nach einer neuerlichen Verordnung des Herrn Präsidenten des

Kriegsernährungsamts dürfen den Brennereibesttzern zu ^ e' ^ Lwecken
25°/» der Mengen eigener Kartoffeln, die ihnen nach Deckung d
Bedarfs an Saatgut und des eigenen Bedarfs an ^ p°^ artoff üi
verbleiben, auch dann abgefordert werden, wenn aus dem Reste nicht
mehr als °/4 des zugelaffenen 90°/„igen Durchschnittsbrandes gelei-

stet ^uf diese Anordnung sind die Gerstenkontingente
der landwirtschaftlichen Kartoffelbrenncreien aus /4 der,en,gen Höhe
zu berechnen, die sich aus Ziffer 2 unserer Bekanntmachung vom 7.
November 1916, betreffend die Gerstenkontingente der Brennereien

Ein höheres Gerstenkontingent, das jedoch nicht über daS sich
aus Ziffer 2 der angeführten Bekanntmachung ergebende hinausgehen
dar? kann solche» Brennereien bewilligt werden, die Nachweisen, daß
sie zum Brennen mehr Kartoffeln verfügbar haben, als zur Herstell,
VZTS  wH - W Du . chlch»m . b-°»d. . » I. ,.
betlid, sind. Hierbei ist anjimehmen, batz 18 Ztr . Kartoffeln Nbiwei' b g

Während,tagerklär«ensbun.de Mnenau
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Hierbei ist anzunehmen, datz für 1 tri Alkohol
18 Ztr . Kartoffeln oder
20 „ Zuckerrüben oder
50 „ Futterrüben

erforderlich sind. Dafür , ob auf 1 dt Alkohol 30, 20 oder 16 kg
Gerste zu rechnen sind, bleibt die Höhe des eigenen 90 °/, igen Durch-
fchnittsbrandeS maßgebend.

> ^ vT> jr**—Ma s ' S? « »
§ S g 5 (0 -*■£  Z

^ r: a h - c £
ä tJ . « ge * 0 « g

K # c « g .g>

st>§ § g skärQm .is .M& M 'S- =>
■> W V. . .. . " ■■

e? v Z-G «b 's §».£
SM & Mß §«

- ^ ?d » W » WWW« WWWM . . . - —
^ >t . OOX^UUtV,IWe wt »‘ W tovr«, ^ exfceV<fc»xx\ \V:’e. X>et-c Vvv>
BerantaaunaSbezirr bestndUchen aber au ^ erhMd verantagren » « »«* «>
betrieben (Muster 5), ist mir unter Vorlage eines B -rzerchniffeS der¬
artiger Betriebe bis zum 15. Dezember ds. IS . zu berichten, ob das
Verhältnis , aus welchen die Besteuerung dieser Betriebe in anSWartlgeu
Bezirken beruht, noch fortdauert und ob in der Art und Ausdehnung
der Betriebe etwa erhebliche Aenderungen eingetreten stttd.

»ad Homburg v. d. H., den 28 . Novenber 1916.
Der Vorsitzende

des Steuer -Ausschusses der Gewerbesteuerkiaffen 111 und IV.
I . B . : Conrad Ritter.

Vorkehrungen bei Frost, Glatteis
und Schneesällen.

Fei Frostwetter dürfen weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf die ?
gossen^ der dahin abgeleitet werden. Bei eintretendem Glättet ^ muffen di- Bu ^ rst. ge
mit Sand , S .einkohienaiche re. -c. bestreut werden ; S raffen, welche ke g g

ssx  Ä S&rriS »■*“■
S « «« » »■/; “» «Ke«»• » u „ - Me «Hätte »• » « • » '« »-!- " >»« *# •

Bei Schn-ef»«. - * * <* •*• *«* « »«
Strastenrinnen alsbald und ehe der Schnee daselbst festgetreten, wast tt ^
oder gefrieren kann, gründlich zu reintgen, >n engten Strafienmittc er-
nicht mit gangbaren Fußsteigen versehen sind, muh die Re mg g ' L wiederholen, als
folgen Bei andauerndem Schneefall ist die Reinigung tagsüber o s z „„„„g-nderten
L zur Erhulum» , l»r- b.',u-« -n - ud LuW -tĝ S. ! ! !̂ü.»
Wafferabflusses erforderlich erscheint. Tr»tt der Schneefall ube ^ ' . .
Reinigung spätestens um 7'/, Uhr des folgende» Morgens ausgefuhrt f-.n

Bon den an der Straßenseite befindlichen Ballons ist der Schnee alsbald zu entfernen,
damit das Herabträufeln des SchneewafferS verhütet wird.

Das Ablagern von Schnee au, den Schienengeletsen der elektrischen Stratzenbahn ,o
rvie in unmittelbarer Nähe derselben ist verboten.

Bad Homburg v. d. H., den 1. Dezember 1916.
Polizeiverwaltung

Homburger freiw. Feuer¬
wehr.

Das Kommando erfüllt hierdurch die traurige Pflicht, den
Mitgliedern Kenntnis zu geben von dem erfolgten Ableben des
Oberfeuerwehrmannes i. d. R.

Heinrich Metzger
Inhaber der Eren-Urtunde für SSjährige Feuerwehrdrenste.

Wir betrauern in den. Verstorbenen einen braven Kameraden, dem das Korps
ein treues Andenken bewahren wird.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 30 . November 1916.

Dis Lmmiili Set $ omb>tget sie !« , lmmeht.

Wir suche»
für unser Büro eine geeignete Per¬
sönlichkeit evtl. Kriegsbeschädigten
oder auch Kontoristin , die mit allen
kaufmännischen Arbeiten vertraut ist,
flott stenographiert und die Schreib¬
maschine bedienen kann.
Kreislebensmittelamt

,Bad Homburg v. d H.
Louisenstraße 88/90.

I«
für Kleidung ete.

ind in der „Kreisblattdruckerei"
zu haben.

Kleiner Laden
in de Einfahrt , auch ein oder zwei schön-
geräumige Zimmer im 1. Stock zu vermieten.

Näh . vormittags Lonisenstr . 85 , I,

Kirchliche Anzeigen.
Gottesdienst in der Erlöser-Kirche.

Am Sonntag den 1. Advent, den 3. Dezember
Vormittags 9 Uhr 40 Min.

Herr Dekan Holzhaxsen!
Luc. I , 68 —79.

Vormittags 11 Uhr : Kindergotlesdienft
Herr Dekan Holzhausen.
Abends 5 Uhr 30 Min . :

Herr Pfarrer Wenzel
Jesaias 25, 9.

Mittwoch, den 6. Dezember, abends 8 Uhr 30
Dtin. : Kirchl. Gemeinschaft. Kirchensaal 3.
Donnerstag , den 7. Dezbr.. abends 8 Uhr 10
Min . : Kriegsbetstunde mit anschl. Abrud-

mahlsfeier.

Gottesdienst in der ev. Gedächtntskirche
Am Sonntag d. 1. Advent, den 3. Dezember

Vormittags 9 Uhr 40 Min.
Herr Pfarrer Wenzel.

Mittwoch, den 6. Dezember, abends 8 Uhr 10
Min . Kriegsbetslunde.

Herr Dekan Holzhaujen.
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Bo Merk umd Wurde so schwer verletzt, daß er nach kurzen
Mij Und licken verstarb,
rtossolf Wleidenhanfen, 30. Ndv. Eimern hiesigen Metzger-
rtosstl Per. der die ihm überwiiejseüevi Flvischmepgeü nicht an
et wr «Bevölkerumg verkaufte , sondern sie mit «erheblichem
^weitd̂ gewinn auswärtigen Kunden heimlich zuführte,
fpM iiien sämtliche Fle !ischliefevungen seitens des Korn»
; zu« «Alverband ss gesperrt,
en, e
ge ko Letzte Meldungen.

Trotzes Hauptquartier , 30. Nov . (W. T . B . Amtlich.)
>1Befehl des Kaisers fand heute in der katholrfchen
Akirche des Großen Hauptquartiers in Gegenwart des
istrpaares«, Generalseldmarschall v. Hindenburg und

firose«M!il!itärbevollmächtigten unserer Verbündeten eine
ootsA tfluerfet^ir für Kaiser Franz Josef statt.
LerllÛ lin, 30. Nov. Zur «gestrigen Tag - und Nachtsttzung

Reichstag hebt der „Vorwärts " hervor , daß es der so-
"emokratifchenFraktion geglückt sei, im Hilfsdienstge-
ine Reihe von Verbesserungen durchzusetzen. Dre Ge-
itzkeit gebiete, hinzuzufügen , «da«tz auch die bürgerlichen

^tchen hierbei mitgeholfen hätten . _

Der Präsident des Kriegsernährnngsamtes , Batocki, be¬
sichtigte in Straßburg die Einrichtungen des «städtischen
Lehevsmittela,mtes , dessen varlbildliche Organisation laut
„Lokal-Anzeiger " des öfteren,gerühmt wird.

Bern, 30. Nov. (SB, T. B . Nichtamtlich.) „Temps"
«meldet aus London : Am Freitag findet eine «große Ver¬
sammlung von Geschäftsleuten der City statt , u«m von-
feiteN der Geschäftswelt die Forderung einer «en«evgMeren
Flotten Politik festzuleigen.

Drama , 30. Nov . (M. B . Nichtamtlich.) Von «einem
besonderen Korreispondienten. Die aus Athen vertriebenen
Gesandtschaften «und Konsulate der Zentralmächte und
ihrer Verbündeten sind heute nachmittag von hier «abge-
rhist. Vorher erschienen noch evIglWe Flieger u>nd bom¬
bardierten ', allerdings «ergebnislos , den Bahnhof , wo sie
«einen Sonderzug verm«uten mußten . Auch diese Tat ge¬
hört «in die Geschichte «dieses allernenesten Völkerrechts-
«bruches«der die kleinen Staaten beschützenden Nationen.

Kurhaus-Konrerte.
Freitag , abends vom —9% Uhr. 1. Hohenzöllehn-

Marfch (Roth ) . 2. Ouvertüre z. Oper Undine (Lortzing) .
3. Liebeisliedchen (Drdla ) . 4. Potpourri a . d. Operette
Die Verlobung bei der Laterne (Offenbach). 5. Märchen

aus Alt -Wien , Walzer (Ziehrer ) . 6. Es war einmal
(Mohr ) . 7. Sefira , Intermezzo (Siede ) .

Samslag , nachmittags von 4—5% Uhr , Konzern in
der Wandelhalle . Leitung : Herr Bruno Wild . 1. Mit
Mut und Kraft , Marsch (Blon ) . 2. Ouvertüre z. Operette
Der BeÄ«elst,udent (Millöcker). 3. Süßes Erin/nern (Mel¬
ker) . 4. Potpourri «über deutsche Volkslieder ^ 5. Ouver¬
türe Deutsche Burschen (Weidt ) . 6. Friedenspalmen,
Walzer (Strauß ) . 7. Romanze (Bendel ) . 8, Potpourri
a. d. Operette Der Feldprediger (Millöcker) .

Abends 8 Uhr : In den Räumen des Kurhauses Wphl-
iä'rigkeitsv «eranstaltU'Ng zpm Besten einer Weihnachts¬
spende «an bedürftige Kriegskinder.

Entlaufen
am Samstag ein Airedaln -Hurrd (glatthaarig,
blau -schwarz, Beine braun , halbweiß , langohrig ).

Gegen gute Belohnung abzugeben

Direktor Kohl,
Ferdinandstraße 30.
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bgabe von Kolonialwaren.
5«n dieser Woche werden den hiesigen Kolonialwarenhandlungen sür

°n bei ihr allgemeldeten Kunden 125 Gr Gries , 125 Gr. Graupen
1 125 Gr. Teigwaren zur Verteilung überwiesen. Der Verkaufs-

für
n

Gries
Graupen
Teigwaren

a) Auszugsware
b) Wasserware

28 Pfg . für das Pfund.
32 „

76
52

//

n

HE . Einwohner , welche sich zur Kundenliste ^ gemeldetha b̂en, köm
^ danach obige Mengen gegen Vorlage des Ausweises bei ihrer Ko-
^alwarenhandlung beziehen.

Um -in Gedränge in den Geschäften und damit läng -r -S« Warten zu
leiden, empfiehlt cs sich, die Waren nicht gleich sofort, sondern! an,
$ nächster Woche abzuholen.
Bad Homburg d. HSh-, den t , Dezember ISIS,

Der Magistrat.
fLebensmittelversorgung.s

Abgabe von Fleisch.
Die Wochenration an frischem Fleisch für die Woche vom 27 . Nov.

vember bis 3. Dezember 1916 wird auf 125 Gramm festgesetzt. Mithin
sind, falls die volle Ration beansprucht wird, 5 Scheine an den Metzger
abzugeben. Die in Gast - und Speisewirtschaften vereinnahmten Reichs¬
fleischmarken sind am Montag , den 4. ds. Mts . im Lebensmittelbüro
gegen Empfangnahme eines Bezugsscheines für Fleisch umzutauschen.

Die Abgabe von Lutten für die nächste Woche wird nach Ein¬
treffen der Sendung bekannt gegeben.

Bad Homburg v. d. H., den 1. Dezember 1916k

Der Magistrat.
Lebensmittelversorgung.

Maurer,Taglöhneru.Grundarbeiter
gesucht.

Baugeschäft Josef Braun,
Höhestratze 15.

-—
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